
 
 

             

Magistrat der Landeshauptstadt 
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7000 Eisenstadt . Rathaus 
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 Poststempel Magistrat Eisenstadt 

 

Name:          
Adresse:         
E-Mail:          
Telefonnummer:         

Eisenstadt, am      
 

An den  
Magistrat der Landeshauptstadt 
Freistadt Eisenstadt 
Abteilung Bauen & Straße 
Hauptstraße 35 
A-7000 Eisenstadt 
 
 

Betrifft:   Teilung von bebauten Grundstücken nach §14 Bgld. BauG. 
 

Ich/Wir beabsichtige(n) als  

☐  Grundeigentümer   ☐  Bauwerber 

die Teilung nachstehender bereits bebauter Grundstücke im Bauland: 

Grundstück(en) Nr.    , EZ.    , KG      , Grundstücksadresse(n)  

        

Und ersuchen um die Zustimmung der Baubehörde zum beiliegenden Teilungsplan (Teilungsentwurf), 
erstellt vom Vermessungsbüro        , GZ.     , vom  
   .  
 

Beilage: Teilungsplan (Teilungsentwurf) eines Vermessungsbefugten  

(bemaßte planliche Darstellung der beabsichtigten Teilungen mit Darstellung der vorhandenen Gebäude und Bauten, sowie der 

Verbindung der neugeformten Grundstücke mit einer öffentlichen Verkehrsfläche.) 

Zustimmung aller von der Änderung betroffenen Grundstückseigentümer: 

Vor- & Zuname Adresse Gst. Nr. Datum Unterschrift 

     

     

     

     

     

 
Datenschutzrechtliche Information bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Zum Zweck der Bearbeitung Ihres Antrages müssen wir Ihre personenbezogenen Daten im Umfang des gegenständlichen Formulars verarbeiten! Verantwortlicher  für die 
Verarbeitung der Daten ist die Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges  Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG  etc.) und treffen vielfältige Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit. 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-übertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zu. Alle personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht. Detaillierte Informationen bezüglich Datenschutzes und zum 
Datenverantwortlichen /Datenschutz-beauftragten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.eisenstadt.at. 
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche verletzt worden sind, haben Sie 
die Möglichkeit, sich bei der Datenschutzbehörde unter https://www.dsb.gv.at/ zu beschweren.  
 

 
Unterschrift(en) Bauwerber:           

http://www.eisenstadt.at/
https://www.dsb.gv.at/


                                                                        

V o n d e r  B e h ö r d e  a u s z u f ü l l e n: 

 P r ü f u n g  d u r c h d i e  B a u b e h ö r d e :  
*) Nicht zutreffendes streichen 

Vom Bausachverständigen wurde folgende Stellungnahme abgegeben: 
 Der vorliegende Teilungsplan-*Entwurf ist von einem Vermessungsbefugten im Sinne des § 1 

des Liegenschaftsteilungsgesetzes BGBl. Nr. 3/1930 i.d.g.F. erstellt. 
 Die Zustimmung aller von der Änderung betroffenen Grundstückseigentümer liegen vor. 
 Durch die geplante Grundstücksteilung besteht *ein/*kein Widerspruch zu bautechnischen 

Ausführungsbestimmungen des Bgld Baugesetzes idgF oder der Bgld Bauverordnung idgF(z.B. über 
die Beschaffenheit von Wänden an Grundstücksgrenzen). 

 Durch die geplante nachträgliche Teilung der bereits bebauten Baugrundstücke besteht *ein/*kein Widerspruch 
 zur bestehenden Bebauungsweise,  zu geltenden Bebauungsplänen,  Teilbebauungsplänen, 
 Bebauungsrichtlinien. 

 Die Verbindung der neugeformten Grundstücke mit einer öffentlichen Verkehrsfläche ist 
 unmittelbar gewährleistet 
 durch die Möglichkeit eines Fahr- und Leitungsrechtes gewährleistet 
 Servitutsrechtliche Eintragung im Grundbuch liegt nicht* vor 
 Dienstbarkeitseintragung im Grundbuch liegt nicht* vor 

 

Nähere Erklärungen/Begründungen: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

…………………. …………….………… …………………………….………………………… 
Ort Datum Unterschrift Bausachverständiger 

 
 
 
 
 

Die Baubehörde der Stadtgemeinde Eisenstadt 
hat hinsichtlich der umseitigen Anzeige folgende Entscheidung getroffen: 

 
Bei der Prüfung des vorliegenden Teilungsplan-*Entwurfes wurde festgestellt, dass die 
Voraussetzungen des § 14 Abs. 3 BauG für die beabsichtigten Grundstücksteilungen nicht* 
erfüllt sind. 
Die beabsichtigte Grundstücksteilung wird daher seitens der Baubehörde–nicht *- im Anschluss 
mittels Bescheid* untersagt. 

 
 
 
 
 
 

…………………. …………….…………   ……………………….…………… 
Ort  Datum Unterschrift Bürgermeister 
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